
 
LIEFERUNGS- UND ZAHLUNGSBEDINUNGEN 
 

Maßgebend für alle Lieferungen und Leistungen der DURAN Group GmbH („wir“) gegenüber Kunden, 
die dabei im Rahmen einer gewerblichen oder selbständigen unternehmerischen Tätigkeit handeln 
(„Besteller“), sind die folgenden Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Etwaigen abweichenden oder 
ergänzenden Einkaufsbedingungen des Bestellers wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Solche 
Einkaufsbedingungen gelten nur, wenn wir sie ausdrücklich schriftlich bestätigen.  
 
 
1. Preise/ Zahlungsbedingungen 
 
1.1 Soweit nicht anders vereinbart, berechnen wir die Preise in EURO (EUR) zuzüglich des jeweils 
gültigen Mehrwertsteuerzuschlags. Die Preise gelten ab Lieferwerk, bei sofortiger Zahlung ohne 
Abzug, sofern nicht besondere Bedingungen vereinbart werden. 
 
1.2 Bei Überschreitung der in unseren Auftragsbestätigungen enthaltenen oder auf andere Weise 
vereinbarten Zahlungsfristen oder -terminen treten alle gesetzlichen Verzugsfolgen ohne besondere 
Mahnung ein. Wir behalten uns insbesondere die Berechnung von Zinsen in Höhe des jeweiligen 
Zinssatzes unserer Hausbank für in Anspruch genommenen Kredit vor, soweit diese die Höhe des 
gesetzlich vorgesehenen Zinssatzes von 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz überschreiten. 
Außerdem wird der Gesamtsaldo unabhängig von irgendwelchen Zahlungszielen sofort zur Zahlung 
fällig. 
 
 
2. Liefertermine und -mengen 
 
2.1 Wir bemühen uns, die angegebenen Lieferfristen einzuhalten. Diese sind jedoch wegen der 
Gefahren und Eigenarten der Glasverarbeitung, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart 
ist, unverbindlich. Unsere Liefertermine stehen unter dem Vorbehalt unserer eigenen richtigen und 
rechtzeitigen Belieferung durch unsere Lieferanten. Wir sind verpflichtet, den Besteller unverzüglich 
über eine etwaige Nichtverfügbarkeit zu informieren und Gegenleistungen des Bestellers für die nicht 
verfügbare Ware unverzüglich zu erstatten. 
 
2.2 Bei Sonderanfertigungen behalten wir uns eine angemessene Abweichung von der vereinbarten 
Liefermenge vor; überschüssige Mengen sind abzunehmen. Es gilt, bezogen auf die Bestellmenge, 
eine Abweichung von +/-10% als vereinbarte Toleranz. 
 
 
3. Erfüllungsort und Gefahrübergang 
 
3.1 Erfüllungsort für die Lieferung ist der Sitz unseres jeweiligen Lieferwerkes. Erfüllungsort für die 
Zahlung ist unser Geschäftssitz. 
 
3.2 Bei Versand geht die Gefahr auf den Besteller über, sobald wir die Ware dem von uns gewählten 
Beförderungsunternehmen übergeben haben. 
 
 
4. Verpackungsmaterial 
 
Sofern nichts Abweichendes vereinbart wird, nehmen wir Verpackungsmaterial nur in dem Umfang 
zurück, wie wir dazu gemäß der Verpackungsverordnung oder anderer gesetzlicher Vorschriften 
verpflichtet sind. 
 
 
5. Zahlung 
 
5.1 Sofern nichts anderes vereinbart ist, werden unsere Kaufpreisforderungen sofort mit Zugang der 
entsprechenden Rechnung zur Zahlung fällig. 



 
5.2 Wir behalten uns das Recht vor, Ansprüche gegen den Besteller ganz oder teilweise an Dritte 
abzutreten. 
 
5.3 Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte kann der Besteller nur wegen unbestrittener oder 
rechtskräftig festgestellter Gegenansprüche geltend machen. 
 
5.4 Der Besteller hat, unbeschadet sonstiger Kostenerstattungsansprüche, alle erforderlichen 
Gebühren, Kosten und Auslagen zu tragen, die im Zusammenhang mit einer rechtlich erfolgreichen 
Rechtsverfolgung gegen ihn außerhalb der Bundesrepublik Deutschland anfallen. 
 
 
6. Sachmängelgewährleistung und Mängelrüge 
 
6.1 Sollten sich Beanstandungen trotz größter Aufmerksamkeit ergeben, so sind gemäß § 377 HGB 
offensichtliche Mängel unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 14 Kalendertagen nach Eingang 
der Ware, verdeckte Mängel unverzüglich nach ihrer Entdeckung geltend zu machen, andernfalls gilt 
die Ware als genehmigt. Für Schäden an Lieferungen durch Glasbruch beim Transport 
("Bruchschäden"), deren Ursache nach dem Zeitpunkt des Gefahrübergangs eingetreten ist, haften wir 
nicht. Etwaige Ansprüche wegen Bruchschäden sind in diesem Fall gegenüber dem 
Transportunternehmen oder der Transportversicherung geltend zu machen. Bruchschäden mit einem 
Warenwert von bis zu 20,00 Euro pro Lieferung werden grundsätzlich nicht von uns ersetzt, sofern sie 
nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von uns oder unseren Erfüllungsgehilfen beruhen. 
 
6.2 Sachmängelansprüche verjähren in 12 Monaten nach erfolgter Ablieferung der von uns gelieferten 
Ware bei unserem Besteller. Vorstehende Bestimmungen gelten nicht, soweit das Gesetz gemäß § 
438 Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), § 479 Absatz 1 BGB 
(Rückgriffsanspruch) und § 634a Absatz 1 BGB (Baumängel) längere Fristen zwingend vorschreibt.  
 
6.3 Rücksendungen mangelhafter oder falsch gelieferter Ware ("Retourensendungen") an uns werden 
nur angenommen, sofern die Retourensendungen vor Versendung bei uns angemeldet werden und 
die nachstehenden Bedingungen erfüllen: 
 
a) Mit Anmeldung der Retourensendung erhält der Besteller eine Retourennummer, welche auf den 
Rücksendungspapieren vermerkt sein muss. 
 
b) Jegliche Retourensendung muss mittels Frachtpapieren mit Vermerk der Retourennummer in 
unserem Auftragszentrum gemeldet werden. 
 
6.4 Sollte trotz aller bei uns aufgewendeter Sorgfalt die gelieferte Ware einen Mangel aufweisen, der 
bereits zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag, so werden wir die Ware, vorbehaltlich 
fristgerechter Mängelrüge nach unserer Wahl nachbessern oder Ersatzware liefern. Es ist uns stets 
Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu geben. 
 
6.5 Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller - unbeschadet etwaiger 
Schadensersatzansprüche - vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern.  
 
6.6 Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten 
Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung 
oder Verschleiß wie bei Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder 
nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter 
Bauarbeiten, ungeeigneten Baugrundes oder aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die 
nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Werden vom Besteller oder Dritten unsachgemäß 
Instandsetzungsarbeiten oder Änderungen vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus 
entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche. 
 
6.7 Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, 
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die 
Aufwendungen sich erhöhen, weil die von uns gelieferte Ware nachträglich an einen anderen Ort als 
die Niederlassung des Bestellers verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht ihrem 
bestimmungsgemäßen Gebrauch. 
 



6.8 Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns bestehen nur insoweit, als der Besteller mit seinem 
Abnehmer keine über die gesetzlich zwingenden Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen 
getroffen hat. Für den Umfang des Rückgriffsanspruches des Bestellers gegen uns gilt ferner Ziffer 6.6 
entsprechend. 
 
 
7. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte; Rechtsmängel 
 
7.1 Sofern nicht anders vereinbart, sind wir verpflichtet, die Lieferung lediglich im Land des Lieferorts 
frei von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten Dritter (im folgenden "Schutzrechte") zu 
erbringen. Sofern ein Dritter wegen der Verletzung von Schutzrechten durch vom Lieferer erbrachte, 
vertragsgemäß genutzte Lieferungen gegen den Besteller berechtigte Ansprüche erhebt, haften wir 
gegenüber dem Besteller innerhalb der in vorstehend Ziffer 6.1 bestimmten Frist wie folgt: 
 
a) Wir werden nach unserer Wahl auf unsere Kosten für die betreffenden Waren entweder ein 
Nutzungsrecht erwirken, sie so ändern, dass das Schutzrecht nicht verletzt wird, oder austauschen. Ist 
uns dies nicht zu angemessenen Bedingungen möglich, so stehen dem Besteller die gesetzlichen 
Rücktritts- und Minderungsrechte zu. 
 
b) Für etwaige Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche gelten die Bestimmungen der Ziffer 8. 
 
c) Unsere vorstehend genannten Verpflichtungen bestehen nur, soweit der Besteller uns über die vom 
Dritten geltend gemachten Ansprüche unverzüglich schriftlich verständigt, eine Verletzung nicht 
anerkennt und uns alle Abwehrmaßnahmen und Vergleichsverhandlungen vorbehalten bleiben. Stellt 
der Besteller die Nutzung der Lieferung aus Schadensminderungs- oder sonstigen wichtigen Gründen 
ein, ist er verpflichtet, den Dritten darauf hinzuweisen, dass mit der Nutzungseinstellung kein 
Anerkenntnis einer Schutzrechtsverletzung verbunden ist. 
 
7.2 Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit er die Schutzrechtsverletzung zu vertreten 
hat. 
 
7.3 Ansprüche des Bestellers sind ferner ausgeschlossen, soweit die Schutzrechtsverletzung durch 
spezielle Vorgaben des Bestellers, durch eine von uns nicht voraussehbare Anwendung oder dadurch 
verursacht wird, dass die Lieferung vom Besteller verändert oder zusammen mit nicht von uns 
gelieferten Waren eingesetzt wird. 
 
7.4 Im Falle von Schutzrechtsverletzungen gelten für die in Nr. 7.1 a) geregelten Ansprüche des 
Bestellers im übrigen die Bestimmungen der Ziffern 6.3 und 6.7 entsprechend. 
 
7.5 Bei Vorliegen sonstiger Rechtsmängel gelten die Bestimmungen der Ziffer 6 entsprechend. 
 
 
8. Schadensersatzansprüche; Haftungsbeschränkung 
 
8.1 Im Falle einer vorvertraglichen, vertraglichen und/oder außervertraglichen Pflichtverletzung, auch 
bei einer mangelhaften Lieferung, unerlaubten Handlung und Produzentenhaftung, haften wir auf 
Schadensersatz und Aufwendungsersatz - vorbehaltlich weiterer vertraglicher oder gesetzlicher 
Haftungsvoraussetzungen - nur im Falle des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit sowie im Falle 
der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Vertragspflicht, deren Verletzung die Erreichung 
des Vertragszweckes gefährdet und auf deren Einhaltung der Besteller regelmäßig vertrauen darf) 
auch bei leicht fahrlässiger Verletzung. Jedoch ist unsere Haftung –für leichte und grobe 
Fahrlässigkeit sowie im Falle einer verschuldensunabhängigen Haftung auf den bei Vertragsschluss 
voraussehbaren vertragstypischen Schaden (bzw. Aufwand) beschränkt.  

8.2 Die in den Bestimmungen der Ziffer 8.1 enthaltenen Haftungsausschlüsse und -beschränkungen 
gelten nicht im Falle der Übernahme einer Garantie im Sinne von § 443 BGB für die Beschaffenheit 
der Ware zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs oder die Haltbarkeit der Ware (Erklärung des 
Verkäufers, dass der Kaufgegenstand bei Gefahrübergang eine bestimmte Eigenschaft hat oder 
behält und dass der Verkäufer verschuldensunabhängig für alle Folgen ihres Fehlens einstehen will), 
im Falle des arglistigen Verschweigens eines Mangels, im Falle von Schäden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie im Fall einer zwingenden Haftung nach dem 



Produkthaftungsgesetz. Im Falle des arglistigen Verschweigens eines Mangels oder im Falle der 
Übernahme einer Garantie im Sinne von § 443 BGB richten sich die Rechte des Bestellers 
ausschließlich nach den gesetzlichen Bestimmungen bzw. dem Inhalt der Garantie. 

8.3 Unbeschadet der in Ziffer 8.1 geregelten Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des 
Bestellers sind weitergehende oder andere als die in Ziffern 6 und 7 geregelten Ansprüche des 
Bestellers gegen uns und unsere Erfüllungsgehilfen wegen eines Sach- oder Rechtsmangels 
ausgeschlossen. 
 
 
9. Verbindlichkeit von Zeichnungen, Abbildungen, Maßen und Gewichten 
 
Zeichnungen, Abbildungen, Maße und Gewichte sind nur näherungsweise maßgebend, sofern sie 
nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet worden sind. Der Besteller hat dafür einzustehen, dass 
von ihm vorgelegte Ausführungszeichnungen in Schutzrechte Dritter nicht eingreifen; er hat uns bei 
Inanspruchnahme durch Dritte schadlos zu halten. 
 
 
10. Unterlagen 
 
Von uns übergebenen Unterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht oder vervielfältigt werden 
oder anders als für den vereinbarten Zweck verwendet werden. 
 
 
11. Eigentumsvorbehalt 
 
11.1 Die Ware bleibt bis zu vollständigen Bezahlung unserer sämtlichen, auch der künftig 
entstehenden Forderungen unser Eigentum. Der Besteller ist berechtigt, die Ware zu verarbeiten und 
zu veräußern unter Berücksichtigung der nachfolgenden Bestimmungen: Soweit die Ware vom 
Besteller weiterverarbeitet oder umgebildet wird, gelten wir als Hersteller im Sinne des § 950 BGB und 
erwerben unmittelbar das Eigentum an den Zwischen- oder Enderzeugnissen. Vorsorglich übereignet 
der Besteller uns mit Abschluss des jeweiligen Kaufvertrags bereits vorab das Eigentum an den durch 
die Verarbeitung oder Umbildung entstehenden Erzeugnissen. Der Besteller ist bezüglich dieser 
Erzeugnisse nur Verwahrer und Besitzmittler. Wenn die Vorbehaltsware mit anderen uns nicht 
gehörenden Gegenständen verbunden oder verarbeitet wird, erwerben wir das Miteigentum an der 
neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen Gegenständen. 
 
11.2 Die Ware darf nur im gewöhnlichen und ordnungsmäßigen Geschäftsverkehr und nur dann 
veräußert werden, wenn Forderungen aus Weiterverkäufen nicht vorher an Dritte abgetreten sind. Die 
dem Besteller aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware zustehenden Forderungen werden mit 
Abschluss des jeweiligen Kaufvertrages mit uns im Voraus an uns abgetreten und zwar auch insoweit, 
als unsere Ware mit anderen Gegenständen verbunden oder verarbeitet ist. In diesem Falle dienen 
die abgetretenen Forderungen zu unserer Sicherung nur in Höhe des Wertes der jeweils verkauften 
Vorbehaltsware. Wir werden die abgetretenen Forderungen, solange der Besteller seinen 
Zahlungsverpflichtungen nachkommt, nicht einziehen. Der Besteller ist aber verpflichtet, uns auf 
Verlangen die Drittschuldner anzugeben und diesen die Abtretung anzuzeigen. Er ist berechtigt, die 
Forderungen aus Weiterverkäufen der Vorbehaltsware solange selbst einzuziehen, wie ihm von uns 
keine gegenteilige Anweisung erteilt wird. Die von ihm eingezogenen Beträge hat er sofort an uns 
abzuführen, sobald und soweit unsere Forderungen fällig sind. 
 
11.3 Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen bzw. -abtretungen der Vorbehaltsware bzw. der 
abgetretenen Forderungen sind unzulässig. Der Besteller hat uns etwaige Zugriffe Dritter auf die unter 
Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware oder auf die abgetretenen Forderungen sofort mitzuteilen. Wir 
verpflichten uns, die abgetretenen Forderungen nach unserer Wahl freizugeben, soweit sie unsere zu 
sichernden Forderungen um mehr als 20% übersteigen und sie aus vom Besteller voll bezahlten 
Lieferungen herrühren. 
 
11.4 Bei Pflichtverletzungen des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir zum 
vollständigen oder teilweisen Rücktritt und zur Rücknahme der Vorbehaltsware berechtigt; der 
Besteller ist zur Herausgabe verpflichtet. Die Erklärung der Rücknahme bzw. die Geltendmachung des 
Eigentumsvorbehaltes sowie die Pfändung durch uns stellen bezüglich der betreffenden 



Vorbehaltsware eine Erklärung des Rücktritts vom Vertrag dar. 
 
11.5 Falls bei Verkäufen ins Ausland der in dieser Ziffer 11 vereinbarte Eigentumsvorbehalt nicht mit 
der gleichen Wirkung wie im deutschen Recht zulässig ist, bleibt die Ware bis zur Zahlung aller 
unserer Forderungen aus dem durch den Verkauf der Ware entstandenen Vertragsverhältnis unser 
Eigentum. Ist auch dieser Eigentumsvorbehalt nicht mit der gleichen Wirkung wie im deutschen Recht 
zulässig, ist aber gestattet, sich andere Rechte an der Ware vorzubehalten, so sind wir befugt, alle 
diese Rechte auszuüben. Der Besteller ist verpflichtet, bei Maßnahmen mitzuwirken, die wir zum 
Schutz unseres Eigentumsrechtes oder an dessen Stelle eines anderen Rechtes an der Ware treffen 
wollen. 
 
 
12. Rücknahme 
 
Die Rücknahme retournierter Ware unter Erstattung des Kaufpreises erfolgt nach unserem freien 
Ermessen und unter dem Vorbehalt der Freiwilligkeit. Für retournierte Waren, mit Ausnahme von 
Rücksendungen mangelhaft gelieferter Ware (Ziffer 6.3), gilt folgende Regelung: 
 
a) Der Kauf der retournierten Ware darf bei Lieferungen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
nicht länger als 4 Wochen, bei Lieferungen an Kunden innerhalb Europas nicht länger als 8 Wochen 
und bei Lieferungen an Kunden außerhalb Europas nicht länger als 12 Wochen zurückliegen. Die 
vorgenannten Fristen beginnen jeweils mit der Auslieferung an den Besteller und enden mit dem 
Zugang der retournierten Ware bei uns.  
 
b) Für die Annahme, Anmeldung und Kennzeichnung der Retourensendung gelten die Bestimmungen 
der Ziffer 6.3. entsprechend. 
 
c) Als Retourenware wird nur ungeöffnete, unbeschädigte Ware ohne zusätzliche Aufkleber und 
Beschriftung, akzeptiert. Die Ware muss für uns wiederverkaufsfähig sein. 
 
d) Die Rücksendung erfolgt auf Kosten und auf Gefahr des Bestellers. 
 
e) Zusätzlich erheben wir eine Bearbeitungsgebühr von 20 % des Warenwertes, mind. jedoch 20,00 
Euro pro Rücksendung, die vom Erstattungsbetrag abgezogen wird. 
 
f) Sonderanfertigungen sind von der Rücknahme ausgeschlossen.  
 
 
13. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
 
13.1 Auf alle mit dem Besteller begründeten Rechtsverhältnisse findet das materielle Recht der 
Bundesrepublik Deutschland ausschließlich seiner Verweisungsregeln des Internationalen 
Privatrechts und der Regeln des UN-Kaufrechts über Verträge über den internationalen Warenkauf 
("UN-CISG") Anwendung. 
 
13.2 Ausschließlicher Gerichtsstand für beide Teile für alle sich aus den jeweiligen Kaufverträgen oder 
im Zusammenhang mit der Lieferbeziehung ergebenden Rechtsstreitigkeiten, auch in Wechselsachen, 
ist unser Geschäftssitz. Treten wir als Kläger auf, sind wir zusätzlich berechtigt, auch am Sitz des 
Bestellers Klage zu erheben. 
 
 
14. Formen und Werkzeuge 
 
Im Auftrag des Bestellers von uns hergestellte oder von Dritten bezogene Formen und Werkzeuge 
bleiben in unserem Eigentum und Besitz. Der Besteller zahlt bei Vertragsbeginn den vereinbarten 
Formen- und Werkzeugbeitrag, der ihm das Recht gewährt, exklusiv aus diesen Formen beliefert zu 
werden. Bei Vertragsende oder einer sonstigen Einstellung des Projektes findet keine Übereignung 
oder Übergabe der Formen und Werkzeuge an den Besteller statt. Der Besteller kann jedoch in diesen 
Fällen verlangen, dass wir auf eigene Kosten die Formen und Werkzeuge verschrotten und dem 
Kunden die Verschrottung nachweisen. Eine Aufbewahrungspflicht von projektbezogenen Formen und 
Werkzeugen durch uns endet automatisch bei Vertragsende oder Projektende. Als Projektende gilt, 
falls hierzu keine abweichende schriftliche Vereinbarung getroffen ist, der Ablauf einer Zwei-Jahresfrist 



nach Abschluss des letzten Kaufvertrags des Bestellers mit uns. 
 
Wir sichern die ordnungsgemäße Aufbewahrung, Handhabung und Wartung der Formen und 
Werkzeuge im üblichen Rahmen während der Projektlaufzeit zu. Werden die Formen oder Werkzeuge 
durch unsachgemäß Aufbewahrung, Handhabung oder Wartung unsererseits zerstört oder 
beschädigt, so sind diese auf unsere Kosten instand zu setzen oder neu zu beschaffen. Das gleiche 
gilt bei Verlust, Zerstörung oder Beschädigung infolge höherer Gewalt. Im Falle der Nutzung der 
Formen und Werkzeuge über die Verschleißgrenze hinaus trägt der Besteller die Kosten der von uns 
vorzunehmenden Neubeschaffung bis zur Höhe des ursprünglich vereinbarten Kostenbeitrags für das 
verschlissene Teil, es sei denn, der Verschleiß tritt vor Erreichen einer im Einzelfall garantierten 
Ausbringungsmenge ein oder der Besteller weist nach, dass der Verschleiß auf einem Fehler der 
Form oder des Werkzeugs oder auf einem Bedienungsfehler unsererseits beruht. Für die als Ersatz 
beschafften Formen und Werkzeuge gelten die vorstehenden Bestimmungen entsprechend. 
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